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Amtlicher Teil: 
 
Satzung der Stadt Tönisvorst über die Erhebung von 
Elternbeiträgen für die Teilnahme an den außerunter-
richtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschulen im 
Primarbereich 

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat aufgrund der §§ 7und 
41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West-
falen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666/SGV. NRW. 
2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2015 
(GV. NRW. S. 496), des § 9 des Schulgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW – 
SchulG) vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 
102/SGV. NRW. 223), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 442) sowie § 5 des 

Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kin-
dern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz) - Viertes Gesetz 
zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes - 
SGB VIII - vom 30. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 
462/SGV. NRW. 216), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 622) in seiner Sitzung 
am 11.07.2019 die folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Art der Beiträge 

Die Stadt Tönisvorst erhebt als Träger der Offenen 
Ganztagsschulen im Primarbereich einen monatlich zu 
zahlenden öffentlich-rechtlichen Beitrag (Elternbeitrag) 
für die Inanspruchnahme von außerunterrichtlichen An-
geboten in Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich. 

§ 2 
Beitragspflicht und Beitragszeitraum 

1. Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen 
rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das 
Kind zusammenlebt. Lebt das Kind nur mit einem 
Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle 
der Eltern bzw. der den Eltern gleichgestellten 
Personen. Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB 
VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 
32 Einkommensteuergesetz gewährt oder Kinder-
geld gezahlt, treten die Personen, die diese Leis-
tung erhalten, an die Stelle der Eltern. Mehrere 
Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 

2. Die Beitragspflicht bezieht sich grundsätzlich 
auf jeden einzelnen Platz, der für die Betreu-
ung eines Kindes vorgehalten wird, unabhän-
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gig von der Zahl der zeitgleich betreuten Kin-
der ein und derselben beitragspflichtigen Per-
son/en. 

3. Der Beitragszeitraum für den Elternbeitrag ist 
das Schuljahr. Die Beitragspflicht beginnt mit 
dem Ersten des Monats, in dem der Betreu-
ungsplatz dem Kind zur Verfügung gestellt 
wird. Sie besteht für das gesamte Schuljahr 
einschließlich der Ferien. Die Beiträge sind 
für jeden angefangenen Monat zu zahlen, un-
abhängig von der tatsächlichen Inanspruch-
nahme der außerunterrichtlichen Angebote 
der Offenen Ganztagsschule, Schließungszei-
ten der Einrichtung oder An-/ Abwesenheits-
zeiten des Kindes. Verlässt ein Kind im lau-
fenden Schuljahr die vg. Betreuung, so ist für 
den begonnenen Betreuungsmonat der volle 
Beitrag zu zahlen. 

4. Für die Inanspruchnahme von Betreuung vor 
Beginn und nach dem Ende der Offenen 
Ganztagsschule (Randzeitenbetreuung) sowie 
für die Inanspruchnahme der Ferienbetreuung 
werden gesonderte Kostenbeiträge erhoben. 

 
§ 3 

Beitragsmaßstab 

Die Höhe der Elternbeiträge richtet sich nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitrags-
pflichtigen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
bemisst sich am Einkommen der Beitragspflichti-
gen. Die Höhe der Elternbeiträge ergibt sich aus 
der Anlage zu dieser Satzung. 

§4 
Elternbeiträge 

1. Die Höhe des Beitrages ergibt sich aus der Anlage zu 
dieser Satzung, die Bestandteil der Satzung ist.  

2. Besucht mehr als ein Kind der Beitragspflichtigen 
gleichzeitig ein Angebot der Offenen Ganztags-
schule, so wird das zweite Kind und jedes weitere 
Kind vom Beitrag der Offenen Ganztagsschule, in-
klusive der Beiträge für die Randzeiten Ganztags-
schule gänzlich beitragsfreigestellt. Besucht mehr als 
ein Kind der Beitragspflichtigen gleichzeitig ein An-
gebot der Offenen Ganztagsschule und einer Kinder-
tageseinrichtung oder einer Kindertagespflege, so re-
duziert sich der Beitrag der Offenen Ganztagsschule, 
inklusive der Beiträge für die Randzeiten für das 

zweite Kind auf 50% und für jedes weitere Kind ist 
die offene Ganztagsschule gänzlich beitragsfrei. 

3. Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben 
die Eltern der Stadt Tönisvorst schriftlich anzugeben 
und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß 
der Anlage zu dieser Satzung ihren Elternbeiträgen 
zugrunde zu legen ist. Ohne Angabe der Einkom-
menshöhe und ohne Vorlage der geforderten Einkom-
mensnachweise ist der höchste Elternbeitrag zu zah-
len. Die Beitragspflichtigen sind während des gesam-
ten Betreuungszeitraumes verpflichtet, Änderungen in 
ihren persönlichen Verhältnissen, die für die Bemes-
sung des Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüg-
lich mitzuteilen. Die Stadt Tönisvorst ist – ungeachtet 
dieser Verpflichtung – berechtigt, die persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichti-
gen regelmäßig zu überprüfen. 

§ 5 
Einkommensermittlung 

1. Mit dem Antrag auf Aufnahme des Kindes in außerun-
terrichtliche Angebote der Offenen Ganztagsschule 
und danach auf Verlangen haben die Eltern der Stadt 
schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Ein-
kommensgruppe für ihre Elternbeiträge zugrunde zu 
legen ist. 

 
2. Das maßgebliche Elterneinkommen im Sinne dieser 

Vorschrift ist die Summe der positiven Einkünfte der 
Beitragspflichtigen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) in der jeweils gel-
tenden Fassung und der vergleichbaren Einkunftsarten, 
die im Ausland erzielt werden. Der Werbungskosten-
abzug bei ausländischen Einkünften erfolgt wie bei in-
ländischen Einkünften. Die erwerbsbedingten Kinder-
betreuungskosten des EStG bleiben hierbei unberück-
sichtigt. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit 
Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist 
nicht zulässig. Dem Einkommen im Sinne des Satzes 1 
sind steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öf-
fentlichen Leistungen für die Beitragspflichtigen und 
das Kind, für das der Elternbeitrag gezahlt wird, hinzu-
zurechnen. Das Kindergeld nach dem Bundeskinder-
geldgesetz und entsprechenden Vorschriften in glei-
cher Höhe ist nicht hinzuzurechnen. Ferner bleibt das 
Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetz in der jeweils geltenden Fassung in Höhe der in 
§ 10 dieses Gesetzes genannten Beträge unberücksich-
tigt. 
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3. Bezieht ein Beitragspflichtiger Einkünfte aus ei-
nem sozialversicherungsfreien Dienst- oder Be-
schäftigungsverhältnis oder auf Grund der Aus-
übung eines Mandats und steht ihm aufgrund des-
sen für den Fall des Ausscheidens eine lebens-
längliche Versorgung oder an deren Stelle eine 
Abfindung zu oder ist er in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 
nach Absatz 2 ermittelten Einkommen ein Betrag 
von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Dienst- o-
der Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund der 
Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
 

4. Für das dritte und jedes weitere Kind sind die 
nach § 32 Abs. 6 Einkommensteuergesetz zu ge-
währenden Freibeträge von dem nach Absatz 2 er-
mittelten Einkommen abzuziehen. Der auf das 
dritte und jedes weitere Kind jeweils entfallende 
Kinderfreibetrag ist von den Beitragspflichtigen 
anzugeben. 
 

5. Maßgebend für die Bemessung der Beitragshöhe 
ist bei der Aufnahme des Kindes das Einkommen 
des vorangegangenen Kalenderjahres. Abwei-
chend von Satz 1 sind als Jahreseinkommen die 
prognostizierten Einkünfte für das gesamte lau-
fende Jahr zugrunde zu legen, wenn das aktuelle 
Einkommen zum Zeitpunkt der Angabe vom Ein-
kommen des Vorjahres abweicht und davon aus-
zugehen ist, dass die Einkommenssituation vo-
raussichtlich auf Dauer besteht. Satz 2 gilt auch 
bei Änderungen in den persönlichen und/oder 
wirtschaftlichen Verhältnissen während des lau-
fenden Schuljahres. Abfindungszahlungen werden 
in voller Höhe im Jahre des Zuflusses berücksich-
tigt. Eine Neufestsetzung des Elternbeitrages er-
folgt jeweils zu Beginn des Monats, der auf den 
Eintritt der tatsächlichen Veränderung folgt. Der 
Elternbeitrag ist im Fall einer solchen Änderung 
für das gesamte Kalenderjahr neu festzusetzen. 
Sollte aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
die Ermittlung des Einkommens des laufenden 
Kalenderjahres nicht möglich sein, ist zunächst 
auf das Einkommen des Kalender-vorjahres zu-
rückzugreifen. Nach Vorlage der gesamten Ein-
kommensnachweise für das Jahr wird der Beitrag 
dann endgültig festgesetzt. Bei Überprüfung einer 
bereits erfolgten oder bei einer erstmaligen rück-
wirkenden Beitragsfestsetzung wird das tatsächli-
che (Jahres-) Einkommen im Jahr der Beitrags-
pflicht zu Grunde gelegt. 
 

6. Bei selbständiger Arbeit gilt für die vorläufige 
Festsetzung der lt. betriebswirtschaftlicher Aus-
wertung ermittelte Gewinn als Bemessungsgrund-
lage. 
 

7. Die Einkommensermittlung entfällt, wenn und so-
lange sich die Beitragspflichtigen in der verbindli-
chen Einkommenserklärung gegenüber der Stadt 
Tönisvorst zur Zahlung des höchsten nach der je-
weils gültigen Einkommensgruppe für die ge-
wählte Betreuungsform ausgewiesenen Elternbei-
trages bereit erklären. 

 

§ 6 

Beitragsbefreiung 

1. Empfänger von Sozialleistungen nach dem Zwei-
ten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) – Grundsi-
cherung für Arbeitssuchende- oder dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) – Sozialhilfe- 
sowie von Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz werden für die Dauer des Bezuges 
dieser Leistung ohne Prüfung der tatsächlichen 
Höhe in die erste Einkommensstufe eingruppiert. 

2. Besuchen mehrere Kinder einer beitragspflichtigen 
Familie oder einer beitragspflichtigen Person gleich-
zeitig ein außerunterrichtliches Angebot der Offenen 
Ganztagsschule, so ist nur für ein Kind ein Beitrag zu 
entrichten. Die Beitragsbefreiung gilt auch dann, 
wenn Kinder der Familie Angebote der Kindertages-
betreuung oder der Kindertagespflege in Anspruch 
nehmen. Von der Beitragsbefreiung ausgenommen ist 
eine über die Angebote einer Kindertageseinrichtung 
oder ein außerunterrichtliches Angebot der Offenen 
Ganztagsschule hinausgehende zusätzliche ergän-
zende Kindertagespflege. 

3. Im Falle des § 2 Satz 3 (Pflegeeltern im Rahmen des 
§ 33 Sozialgesetzbuch VIII) dieser Satzung werden 
die beitragspflichtigen Pflegeeltern ohne Prüfung der 
tatsächlichen Höhe ihres Einkommens in die zweite 
Einkommensstufe eingruppiert, es sei denn, das nach-
gewiesene Einkommen ist der ersten Einkommens-
gruppe „beitragsfrei“ zuzuordnen. Befinden sich 
gleichzeitig leibliche Kinder der Familie in einem re-
gelbeitragspflichtigen Betreuungsangebot in der Stadt 
Tönisvorst, ist der Elternbeitrag nach der Einkom-
mensgruppe zu zahlen, die sich nach dem tatsächli-
chen Einkommen ergibt. 
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§ 7 

Erlass oder Teilerlass des Beitrages 

Der Elternbeitrag soll auf Antrag den beitragspflichtigen 
Personen ganz oder teilweise erlassen werden, wenn die-
sen und dem betreuten Kind die Belastung nicht zuzu-
muten ist. Die Belastung ist dann nicht zumutbar, wenn 
sich aus der Prüfung nach § 90 Abs. 3 SGB VIII in Ver-
bindung mit den §§ 82 bis 85, 87, 88 des SGB XII 
ergibt, dass das Einkommen unter der Einkommens-
grenze liegt. 

§ 8 

Auskunfts- und Anzeigepflichten 

1. Mit dem Antrag auf Aufnahme des Kindes in außerun-
terrichtliche Angebote der Offenen Ganztagsschule 
und danach auf Verlagen haben die Beitragspflichti-
gen alle Tatsachen, die für die Bemessung des Eltern-
beitrags maßgeblich sind, schriftlich mitzuteilen und 
die erforderlichen Nachweise, insbesondere über das 
Elterneinkommen, vorzulegen. Der Nachweis der Ein-
kommenshöhe ist bis spätestens zwei Wochen nach 
Aufnahme des Kindes einzureichen. 

2. Abweichend von Absatz 1 sind die Beitrags-
pflichtigen während des gesamten Veranlagungszeit-
raumes verpflichtet, Veränderungen der persönlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse, soweit sie für die 
Bemessung des Elternbeitrages maßgeblich sind, Der 
Stadt Tönisvorst unverzüglich und unaufgefordert 
mitzuteilen. Unabhängig von den vorgenannten 
Pflichten ist der Stadt Tönisvorst im Rahmen der Er-
zielung einer Beitragsgerechtigkeit jederzeit berech-
tigt, die Angaben über die persönlichen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen - 
auch rückwirkend - zu überprüfen. 

3. Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts-, 
Nachweis- und Anzeigepflichten nach Absatz 1 und 2 
nicht oder nicht in ausreichendem Maße nach, so ist 
der für die jeweilige Betreuungsart höchste Elternbei-
trag zu leisten. 

4. Sind Elternbeiträge aufgrund von unrichtigen oder 
unvollständigen Einkommensangaben oder wegen 
Unterbleiben der Mitteilung von Änderungen in 
den persönlichen Verhältnissen oder Einkommens-
verhältnissen zu gering festgesetzt, so wird der feh-
lende Betrag von den Beitragspflichtigen nachge-
fordert. Der §5 Absatz 7 bleibt davon unberührt. 

 

 

§ 9 
Fälligkeit 

Die Elternbeiträge sind zum Ersten eines jeden Monats im 
Voraus zu entrichten. 

§ 10 

Abmeldung, Ausschluss 

1. Ein vorzeitiger schriftlicher Antrag auf Abmel-
dung durch die Eltern vor Ablauf des Schuljahres 
kann jeweils zum 1. eines Monats ausschließlich 
bewilligt werden bei: 

1. Änderungen hinsichtlich der Personensorge für 
das Kind oder 

2. Wechsel der Schule oder 
3. längerfristige Erkrankung des Kindes (mindestens 

vier Wochen) oder 
4. aus privaten Gründen, sofern ein anderes Kind 

der Schule direkt im Anschluss den frei werden-
den Platz belegt. 

2. Ein Kind kann durch die Stadt von der Teilnahme 
an den außerunterrichtlichen Angeboten der Offe-
nen Ganztagsschule ausgeschlossen werden. Der 
Ausschluss aus der Offenen Ganztagsschule bein-
haltet auch den Ausschluss von der gemeinsamen 
Mittagsmahlzeit. Der Ausschluss erfolgt insbeson-
dere, wenn: 

 
1. die Angaben, die zur Aufnahme geführt haben, 

unrichtig waren bzw. sind oder 
2. die Eltern ihrer Beitragspflicht zur Zah-

lung der Elternbeiträge nicht nachkom-
men, d. h. mit mindestens zwei Monats-
beiträgen in Verzug sind oder 

3. die Eltern ihrer Pflicht zur Zahlung des Mitta-
gessens nicht oder nicht ausreichend nachkom-
men und mit einem Betrag von mindestens zwei 
Monatsbeträgen in Verzug sind 

4. das Kind das Betreuungsangebot nicht regel-
mäßig wahrnimmt oder länger als einen Mo-
nat unentschuldigt fehlt oder 

5. das Verhalten des Kindes ein weiteres Verbleiben 
nicht zulässt oder 

6. die erforderliche Zusammenarbeit zwischen den 
Eltern, der Schule und dem Träger des Angebots 
von den Eltern nicht mehr ermöglicht wird. 
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§ 10 
Beitreibung 

Die Elternbeiträge können nach § 1 des Verwaltungs-
vollstreckungsgesetzes NRW vom 19. Februar 2013 
(GV. NRW., S. 156, 818) in der jeweils gültigen Fas-
sung im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben 
werden. 

§ 11 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2019 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die bisherige Beitragssatzung über die zu erhebenden 
Beiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztags-
schule im Primarbereich vom 01.08.2016 außer Kraft. 
 
Hinweis 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustande-

kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

 
a) Eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 
b) Diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kanntgemacht worden, 
 

c) Der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher 
beanstandet oder 

 
Der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und 
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt  
 
 
Tönisvorst, den 12.07.2019 
gez. 
 
Goßen  
Bürgermeister 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der z.Zt. gültigen Fas-
sung, wird die an  
 
Herrn Ireneusz Rolewski,  
bisher wohnhaft: Zur Alten Schmiede 75,47804 Krefeld 
gerichtete 
 
Verfügung vom 24.05.19, Aktenzeichen VIB 3715, öffent-
lich zugestellt, da die derzeitige Anschrift nicht ermittelt 
werden kann. 
 
Die Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzei-
ten bei der Abteilung 3 – Stadtkasse-, Hospitalstraße 15, 
47918 Tönisvorst, Zimmer 105 von dem Empfänger einge-
sehen und in Empfang genommen werden. 
 
Sie gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite 
Newsletter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann 
seine eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldun-
gen aus.  Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kosten-
los zur Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslege-
stellen siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amts-
blatt per Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpau-
schale für das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro 
Jahr. 
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